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Vorwort

Sei besehen der Parei dieBasis werden Srukuren georder, die eine eekve Zusammenarbei
der Miglieder ermöglichen. Grundprinzipien wie Machbegrenzung und Transparenz sellen hohe

Anorderungen an die inernen Arbeisprozesse, um zu kollekv akzeperen und verbindlichen
Enscheidungen zu kommen.

Mi diesem Dokumen wird eine Organisaonsorm beschrieben, die basisdemokraschen

Anorderungen gerech werden will und gleichzeig mi belasbaren Srukuren und

Prozessabläuen eine gleichberechge Zusammenarbei der AGs ermöglich. Dabei sind

ungezähle Anregungen von unerschiedlichser Seie in diese Version eingeossen.

In einem bewegen Umeld und in einer lebendigen Gemeinscha ergib es sich, das Regelwerk in

der Gemeinscha der KRs weierzuenwickeln und den zukünigen Bedürnissen anzupassen.

IMPRESSUM
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AG Regelwerke – KR Srukur

E-Mail: srukur@diebasis-parei.de
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Seie 2



Inhaltsverzeichnis

1. Konzep und Erklärungen................................................................................................................6

1.1 Einleiung............................................................................................................................... 6

1.2 Gülgkeisbereich..................................................................................................................7

1.3 Koordinaonsräume (KR).......................................................................................................7

1.3.1 Was is ein Koordinaonsraum?.....................................................................................7

1.3.2 Was mach ein Koordinaonsraum?...............................................................................8

1.3.3 Iniale Koordinaonsräume (KR)....................................................................................8

1.4 Legimaon des KR................................................................................................................8

1.4.1 Allgemein........................................................................................................................8

1.4.2 Inhal der Rahmenvereinbarung.....................................................................................9

1.5 Augabe und Ziel des jeweiligen Koordinaonsraumes..........................................................9

1.6 Spezische Ordnung des KR.................................................................................................10

2. Regeln und Prozesse.....................................................................................................................11

2.1 Der Ra der Koordinaonsräume als Enscheidungsgremium ür
koordinaonsraumübergreiende Beschlüsse..............................................................................11

2.2 Gründung und Auösung von Koordinaonsräumen...........................................................12

2.2.1 Grundsäze ür die Gründung von Koordinaonsräumen.............................................12

2.2.2 Voraussezungen ür die Gründung eines neuen KR.....................................................12

2.2.3 Gründungsprozess........................................................................................................13

Anragssellung...................................................................................................................13

Anragsbearbeiung und Zusmmungsverahren zur Gründung......................................................13

2.2.4 Wirksamkei und Legimaon......................................................................................14

2.2.5 Auösung......................................................................................................................14

2.2.6 Reche und Pichen des KR.........................................................................................14

Pichen..............................................................................................................................14

Reche.................................................................................................................................15

2.3 Arbeisgemeinschaen (AGs)...............................................................................................16

2.3.1 Allgemeine Denion...................................................................................................16

2.3.2 Augaben und Ziele der AGs.........................................................................................16

2.3.3 Gründung, Regisrierung, Besägung und Auösung..................................................16

Seie 3



Legimaon von AGs / (Re-)Regisrierung..........................................................................16

Gründung............................................................................................................................16

Regisrierung / Re-Regisrierung.........................................................................................17

Auösung............................................................................................................................17

2.3.4 Reche und Pichen der AG.........................................................................................17

Pichen einer AG...............................................................................................................17

a) Organisaon................................................................................................................... 17

c) Augaben der Sprecher...................................................................................................18

d) Ausausch der AGs unereinander..................................................................................18

e) Dokumenaon / Veröenlichung.................................................................................18

) Maßnahmen bei Pichverlezungen..............................................................................18

g) Kommunikaon nach „außen“........................................................................................19

Reche der AGs...................................................................................................................19

2.4 Meinungsbilder, Absmmungen und Enscheidugen...........................................................19

2.4.1 Durchührung............................................................................................................... 19

2.4.2 Noall-Absmmungen.................................................................................................20

2.4.3 Konsensierungen.........................................................................................................20

2.4.4 Umgang mi hohen Widersänden...............................................................................20

2.4.5 Einladungen und Frisen...............................................................................................21

2.5 Rederech, Zugangsreche, Smmrech, Sonderälle der Wahl............................................21

2.5.1 Rederech..................................................................................................................... 21

2.5.2 Zugangsreche.............................................................................................................. 21

2.5.3 Smmrech...................................................................................................................21

2.5.4 Abwahl, Vorzeige Neuwahl.........................................................................................22

2.6 Migliedscha...................................................................................................................... 22

2.6.1 Aunahme.....................................................................................................................22

2.6.2 Schuzmaßnahmen / Sörungsmanagemen................................................................22

a) Beschluss von Ordnungsmaßnahmen.............................................................................22

b) Dringliche Beschlüsse.....................................................................................................22

c) Widerspruch zu Ordnungsmaßnahmen..........................................................................23

2.6.3 Beendigung...................................................................................................................23

a) Freiwillige Beendigung....................................................................................................23

Seie 4



b) Beendigung durch Ausschluss........................................................................................23

2.7 Beschwerdeverahren..........................................................................................................23

3. Anhang......................................................................................................................................... 24

3.1 Glossar / Begrisklärungen..................................................................................................24

Arbeisgemeinschaen (AGs).............................................................................................24

Ausschuss........................................................................................................................... 24

Basisdemokrasch..............................................................................................................24

Knoenpunk.......................................................................................................................24

Koordinaonsräume (KRs)..................................................................................................25

Koordinaoren.....................................................................................................................25

werden aus den AGs des KR heraus gewähl und kümmern sich um …..............................25

Legimaon........................................................................................................................25

Rahmenvereinbarung.........................................................................................................25

Sprecher............................................................................................................................. 26

Teams..................................................................................................................................26

Themengruppe...................................................................................................................26

Seie 5



1. Konzept und Erklärungen

1.1 Einleitung

Troz des geringen Aneils an akven Migliedern in der Parei gib es viele kleine Gruppen, die sich

mi den vielälgsen Themen auseinandersezen. Hier wird viel Zei inveser und sicher werden

viele gue Ergebnisse erarbeie. Dennoch düre inzwischen klar sein, dass diese eißigen Gruppen

wenig Wirkung enalen, weil die Vielzahl der Kräe selen gleichzeig und gemeinsam in eine

Richung wirken. Das kann au Dauer zu einem hohen Maß an Frusraon ühren, im schlimmsen

Fall zur Augabe.

Was brauch es also, um die Kräe zu bündeln? Wo sind welche Kräe akv und mi welchen

Talenen, welchen Schwerpunken? Welche Gruppen arbeien akuell an welchen Themen, oder

ür welche Themen wurden schon Ergebnisse geunden? Können die Gruppen voneinander lernen,

sich gegenseig helen oder sich ür mehr Produkviä zusammenschließen?

Es is gang und gäbe, dass sich Gleichgesinne zu Ineressensgemeinschaen zusammenschließen,

um ihre Ziele besser erreichen zu können und größere Wirkung zu enalen. Warum nich auch in

der Basis? Diesem Gedanken olgend wurde dieses Konzep ersell und der Koordinaonsraum

erdach, welcher explizi keine weiere Gliederungsebene darsell.

In dieBasis wurden mi demWillen zur Basisdemokrae und den vier Säulen Were denier,

welche zwar immer wieder angeühr werden, aber insbesondere in großen Gruppen einen

Ordnungsrahmen benögen, um zielgericheer und dami eekver zur Wirkung zu kommen.

Machbegrenzung wird verwirklich mi der Vereilung von Mach au viele Schulern. Dami

einher geh eine Enlasung der Vorsände.

Schwarminelligenz enwickel sich nur mi der Beeiligung von Vielen.

Basisdemokrae benög achsame Regeln, die geeigne sind, die Gleichberechgung aller, das

Rech des Einzelnen und gleichermaßen das Rech der Gruppe zu achen.

Die Möglichkei und dami die Freihei ür alle Miglieder, sich an Prozessen zu beeiligen, lassen

gewähle Gremien wie Vorsände selen zu. Freiwillige Zusammenschlüsse von Fachgruppen

jedoch sind oen, eine produkve Miarbei seh jedem Miglied rei.

All diese Überlegungen haben die AG Regelwerke zu dem Konzep der Koordinaonsräume (KR)

inspirier und es wurden im olgenden, möglichs uner Berücksichgung der uns bekannen

Anregungen erarbeie.
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1.2 Gültigkeitsbereich

Die pareiinerne Srukur von dieBasis kann in drei große Bereiche unereil werden

• dem Bereich der hemenbezogenen Arbei zu polischen Fragen

• dem Bereich der pareirechlich veranworlichen Pareiorgane und Mandasräger

• dem Bereich der organisaorischen und unkonellen Augaben

Das nacholgende Werk gil in erser Linie ür den zulez genannen Bereich der organisaorischen

und unkonellen Augaben, kann aber als Grundlage dienen ür die Erarbeiung eines Konzepes

ür den Bereich der polischen Arbei. Jedoch is zu beachen, dass im ersen Fall haupsächlich

Vorschläge erarbeie werden, ür die in der Parei durch Annahme und Nuzung oder Ablehnung

„mi den Füßen“ abgesmm wird, während in den polischen Gruppen pareiwei gülge

Posionen geunden werden sollen. Dieser Umsand muss dann ensprechend beache werden.

1.3 Koordinationsräume (KR)

1.3.1 Was ist ein Koordinationsraum?

Koordinaonsräume sind als achlich voneinander abgrenzbare Organisaonsormen zu versehen,

in welchen sich AGs und Miglieder gleichberechg zusammennden, um die gemeinsamen Ziele

des Fachbereichs durch AG-spezische Fachhemen-Arbei zu verolgen. Arbeisgemeinschaen

wiederum können weier unerglieder werden, um an unerschiedlichen und gg. zeilich

begrenzen Teil-Augaben zu arbeien. Das nacholgende Schaubild soll das verdeulichen.

Um die Form und den Charaker eines Koordinaonsraums besser zu beschreiben, können wir uns

den KR als eine Ar Fach-Parlamen vorsellen. Die AGs sind dabei die „Fachausschüsse“, welche

sich mi besmmen Fachhemen auseinandersezen und ihre Ergebnisse zurück in das „Fach-

Parlamen“ ragen, um darüber absmmen zu lassen. Im Fach-Parlamen wird über allgemeine

Themen des Fachbereichs debaer, aber auch über die Zwischen- und Endergebnisse der AGs,

sowie Beschlüsse zu allen Themen des Fachbereichs geäll. Und naürlich ha dabei jedes Miglied

des KR genau eine Smme.

Für die organisaorischen Tägkeien im KR werden jeweils 2 oder mehr Koordinaoren gewähl.

Ähnlich eines Parlamenspräsidenen kümmern sie sich um die Abläue im KR, um die nowendige

Kommunikaon zu anderen Gruppen und gewährleisen sowohl die Einhalung von vereinbaren

Regelungen als auch Verbindlichkei.

Dami die Srukuren der Basis möglichs klar bleiben, sollen sich Koordinaonsräume ür Ihren

Zusändigkeisbereich an Haupachhemen orieneren, ähnlich den Fachbereichen an einer

Hochschule, und so die nöge Anzahl an KRs möglichs gering halen.
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1.3.2 Was macht ein Koordinationsraum?

Ein Koordinaonsraum ermöglich die Vernezung seiner AGs, Kooperaon, Unersüzung, die

Formulierung gemeinsamer Were und Ziele, Qualiässicherung und Parzipaon bei Fragen und

Enscheidungen des Fachbereichs. Er is zenrale Anlauselle ür Miglieder und Gruppierungen

der Parei ür Fragen, Auräge und Miarbei im Fachbereich.

Ein Koordinaonsraum übernimm einvernehmlich Augaben aus seinem Fachbereich von

gewählen Gremien und vereinbar dazu mi den delegierenden Organen den individuellen Grad

der Enscheidungsübergabe und dami auch der einhergehenden Enlasung. Das delegierende

Gremium enscheide somi selbs, welche Beugnisse überragen werden und welche nich.

1.3.3 Initiale Koordinationsräume (KR)

Mi der Gründung der Parei dieBasis wurden au Bundesebene auch grundlegende

Arbeisgruppen zu verschiedenen Fachbereichen gegründe. Diese ormieren nun als iniale

Koordinaonsräume, die jeweils mi einer von dem KR selbs ormulieren Zieldenion

charakerisier werden können.

• KR IT

Exemplarische Zieldenion: Bereisellung und Berieb von in Funkon und Sicherhei den

Anorderungen ensprechender daenechnischer Syseme und Werkzeugeuner Beachung

der gesezlich gülgen Normen und Daenschuzbesmmungen.

• KR Markeng

Exemplarische Zieldenion: Enwicklung und Pege der Marke "dieBasis" zum Zwecke der

Seigerung der posiven Außenwahrnehmung.

• KR Kommunikaon

Exemplarische Zieldenion: Öenlichkeisarbei durch Bereiben von eigenen Kanälen in

sozialen Medien und Teilnahme an geeigneen exernen Kanälen. Schaung und Pege von

Konaken zu Medien-Verreern.

• KR Struktur

Exemplarische Zieldenion: Planung, Beschreibung und lauende Opmierung

nowendiger Arbeisabläue und Srukuren, Organisaonsenwicklung.

1.4 Legitimation des KR

1.4.1 Allgemein

Dami die vom Koordinaonsraum und den darin ägen AGs erarbeieen Ergebnisse in einem
Pareiverband als legim berache werden, muss der KR von dem jeweils veranworlichen
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Gremium (z. B. BuVo, LaVo) als in dessen Enscheidungs-Domäne denieren Bereich kompeene

und (bei Bedar) richliniengebende Insanz anerkann sein. Diese Legimaon gründe sich au
eine in dem veranworlichen Gremium konsensiere Enscheidung und eine nacholgend mi dem

Gremium geschlossene Rahmenvereinbarung, mi welcher Augaben und Kompeenzen an die
Koordinaonsräume enweder projekspezisch oder bis au Widerru überräg.

Troz einer so erolgen pareiinernen Legimiä is ein KR rechlich nich beug, eigensändig

Verräge mi Drien zu schließen soern nich per Rahmenvereinbarung denier.

Nich nur in Bezug au die verliehenen Reche und nanziellen Aussaungen is der KR

rechenschaspichg, sondern auch bezüglich der gesezen Ziele und Projeke. Es is eine

wiederkehrende Evaluierung der Rahmenvereinbarung bzgl. Inhal und Erüllung durchühren.

Deails werden in der Rahmenvereinbarung geregel.

1.4.2 Inhalt der Rahmenvereinbarung

Die Rahmenvereinbarung solle mindesens die olgenden Punke beinhalen:

 Ziel/Augaben (was soll der KR ür die Parei leisen?)

 Handlungsspielraum, Enscheidungskompeenz, zugrundeliegende Rechsordnungen

(DSVGO oder ähnliches)

 Sorgalspichen, Eigenumsregelungen (z.B. keine Regisrierung von pareilichen Social
Media Accouns au Einzelpersonen usw.)

 Rechenschaspich über die Verwendung überragener Reche und Gelder

 Pich zur Dokumenaon: von organisaorischen Prozesse, Regeln, evl. , Ansprechparner,
beriebsnowendige Inormaonen (z.B. Zugangsdaen, Serversrukur, ...)

 Modaliäen der Beendigung der Rahmenvereinbarung

 Miwirkungspichen des delegierenden Gremiums

Zusäzlich können olgende oponale Punke geregel werden:

 Budge (Freiraum ür eigensändige Ausgaben)

 wiederkehrende, ypischerweise periodische Evaluierung der Rahmenvereinbarung bzgl.
Inhal und Erüllung

Es oblieg den Vereinbarungsparnern, nach Bedürnis weiere Punke zu regeln.

1.5 Aufgabe und Ziel des jeweiligen Koordinationsraumes

Ein Koordinaonsraum is dami beaurag, einen denieren organisaorischen Bereich innerhalb

der Parei dieBasis selbsveranworlich im Sinne des Leibildes, der Sazung und des

Rahmenprogramms zu bearbeien. Konkree Augaben und Ziele werden im jeweiligen KR

konsensier. Die konsensieren Ergebnisse werden im inernen Basis-Wiki veröenlich, soern

keine abweichende KR-übergreiende Regelung geroen wird.
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Ein Koordinaonsraum könnte unter anderem dazu die olgenden Leisungen erbringen:

• Bündelung der in den AGs konsensieren Arbeisergebnisse

• KR-weie Konsensierung der in den AGs konsensieren Ergebnisse

• bei ensprechender Zusmmung der KR-Miglieder Durchührung einer pareiweien

Beragung

• Selbsveranworliche Gesalung der Außenkommunikaon (pareiinern)

• Eigenveranworliche Durchührung aller Maßnahmen zum Erreichen der Zielvorgabe

• Verbesserung bzw. Opmierung der konnuierlichen Abläue und Prozesse in dem ihm

zugewiesenen Bereich

• Respekerung der Fachbereichsgrenzen anderer Koordinaonsräume

• Regelmäßige Berichsersellung an die delegierenden Gremien über den Sand der

Prozesse und Enwicklungen

• Inormaon der Pareiöenlichkei au Bundespareiagen und Berich über seine Arbei

• Ersellung einer schrilichen Zusammenassung seiner Arbei ür die Pareiöenlichkei

• Is Ansprechparner von außen und innerhalb des KR

• Veranworlichkei ür das Managemen der AGs innerhalb des KRs

• überräg bei Bedar Reche des KRs an AGs anhand selbs gegebener Regeln

• Organisaon des Inormaonsusses an die relevanen Sellen

• Regelmäßige Veröenlichung eines Sausberiche

• Einrichung einer Beschwerdeselle (vgl. Punk 7) die beim Umgang mi Beschwerden

zwischen den AGs im KR hil.

1.6 Spezifische Ordnung des KR

Jeder Koordinaonsraum is verpiche, per Konsensierung mi seinen zugehörigen Migliedern

eine Ordnung mi ergänzenden Regeln zu beschließen, deren Tiee dem KR reigesell is. Diese

Ordnung dar nich im Widerspruch zu Regelungen in diesem Dokumen oder der jeweiligen

Rahmenvereinbarung sehen.

Inhale der Ordnung könnten sein:

• Denion der sraegischen und operaven Ziele des KR im Sinne der Parei

• Richwere ür Quorum und Widersands-Quoe

• Regelung zu Rechen und Pichen aus der Rahmenvereinbarung ür die AGs

• Budgeplan

• Versammlungen von KR und AGs, Häugkei, Regelmäßigkei, Inhale, Prookollierung

• ehische Grundsäze (z.B. Open-Source sa Microso, Nachhalgkeisregeln ec.)

• besondere Arbeisweisen und Mehoden
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• Wichge Zugangsdaen des KR werden mindesens im 4-Augen-Prinzip verwale. Maser-

Pass-wörer sind von den Koordinaoren im versiegelen Umschlag an zenraler Selle zu

hinerlegen.

• Umgang mi Fehlverhalen

• [Inhalt konsolidieren] _Qualiäsmanagemen, konnuierliche(-r) Verbesserungsprozess(-e)

• Eskalaonsmechanismen (siehe hps://agile-unernehmen.de/eskalaonen-in-

unernehmen-pps/)

• Kompeenzmanagemen (Soll/Is), Besandsaunahme, Kompeenzprole und Maßnahmen

zur Soll-Erreichung (z.B. wie Forbildung)

• Jahresziele

Für das erse Inkrareen der KR-Ordnung genüg bei einer Widersands-Skala von 0 bis 10 eine

Zusmmung von durchschnilich 4 Widersandspunken oder geringer . Eine KR-Ordnung muss

späesens 12 Wochen nach Abschluss der Rahmenvereinbarung dokumener und pareiwei

einsehbar, beschlossen sein. Wird die KR-Ordnung nich binnen 12 Wochen nach Abschluss der

Rahmenvereinbarung dem BuVo vorgeleg, kann der Vorsand die Rahmenvereinbarung nach

dessen Ermessen aussezen oder mi einer Fris von 6 Wochen kündigen. Eine beschlossene KR-

Ordnung kann au Anrag per Konsensierung mi der in der KR-Ordnung esgelegen

Zusmmungsquoe oder geringer geänder werden.

Eine au dieser Grundlage beschlossene KR-Ordnung erlang auomasch Verbindlichkei ür alle

im jeweiligen KR bendlichen AGs. Bedeusam is dies im Besonderen bei Zugri au Ressourcen

und Reche, die über den Rahmenverrag dem KR zugesprochen wurden.

2. Regeln und Prozesse

2.1 Der Rat der Koordinationsräume als
Entscheidungsgremium für
koordinationsraumübergreifende Beschlüsse

Die Koordinaonsräume enscheiden zu Fragen in ihrem Fachbereich immer eigensändig. Darüber

hinaus wird es jedoch auch immer Themen geben, die nich nur einen KR bereen, sondern die in

alle KRs hineinwirken. Als Beispiel sei hier die Razierung einer neuen Fassung des Regelwerks

genann.

Mi dem Ra der Koordinaonsräume is ein ensprechendes Gremium auomasch akv, denn es

beseh aus jeweils zwei Delegieren aller KRs und besprich Themen, die

koordinaonsraumübergreiend sind. Die Delegieren ragen die besprochenen Themen jeweils

zurück in ihren KR, sorgen ür eine adäquae Behandlung des Themas und eine demokrasche

Absmmung dazu mi den zuvor im Ra esgelegen Absmmungsverahren (z.B.
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Widersandspunke 0 bis 10). Das Ergebnis wird als Absmmungsergebnis des KR zurück in den KR-

Ra gegeben.

Die Verahren und Dauer der Benennung seiner Delegieren seh den KRs vollkommen rei. Die

Delegieren sind von jedem KR rei zu besmmen und sind nich au Zei gewähl.

Demensprechend können die Delegieren ür einen KR gemäß dessen ür jede KR-Ra-

Zusammenkun beliebig wechseln. Solle ür eine ansehende KR-Ras-Versammlung kein

Delegierer benann worden sein, so übernimm daür auomasch einer der Koordinaoren diese

Rolle.

2.2 Gründung und Auflösung von Koordinationsräumen

Die Koordinaonsräume Markeng, Kommunikaon, IT und Srukur wurden, vormals als AG, im

Rahmen der Pareigründung migegründe und koordinieren als KR die Akviäen in ihrem

Fachbereich. Es gib jedoch besehende Arbeisgemeinschaen, die nich sinnvoll in vorhandene

Koordinaonsräume eingebunden werden können. Für diesen Fall können weiere

Koordinaonsräume gegründe werden.

2.2.1 Grundsätze für die Gründung von Koordinationsräumen

Koordinaonsräume sind neben ihren anderen vielälgen Augaben auch Konakpunk ür alle

Verbände und Miglieder der Basis zu ihrem Fachbereich. Je übersichlicher die Organisaon der

Basis und dami die Anzahl der Konakpunke is, deso leicher nden sich Miglieder der Basis

zurech. Es is also danach zu sreben, soviele Koordinaonsräume wie nög, aber so wenig wie

möglich zu haben. Dazu sollen die Fachbereiche möglichs wei geass sein, wie z.B. die Gründung

eines neuen Koordinaonsraumes „KR Bildung“. Ungeeigne dagegen is „KR Schulungsvideos“.

Desweieren muss klar sein, dass eine Koordinierung eines Fachbereichs nur dann sinnvoll geleise

werden kann, wenn alle AGs einer Fachrichung in einem gemeinsamen KR zusammenarbeien. Ein

zu gründender KR dar also nich Teilbereiche eines besehenden KR abdecken.

2.2.2 Voraussetzungen für die Gründung eines neuen KR

Für die Gründung werden die olgenden Punke vorausgesez:

• Die Kernkompeenz der anragsellenden AG lieg eindeug ausserhalb des Fachbereichs

besehender KRs.

• Die Anragseller sind eine hinreichend große Gruppe, um die Augaben eines KR erüllen

zu können. Als sinnvolle Mindessärke wird eine Zahl von zwei AGs und einer

Migliederanzahl von mindesens ach Personen angesehen.
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2.2.3 Gründungsprozess

Antragsstellung

Der Gründungsprozess sare mi der Einreichung eines Anragsormulars mi den olgenden

Angaben:

• Bezeichnung des zu gründenden Koordinaonsraumes

• Bezeichnung und Beschreibung des neuen Fachbereichs bzw. der Kernkompeenz

• Dokumenaon der Ziele

• Auisung aller an der Gründung beeiligenden AGs (mind. 2) und Miglieder (insgesam

mind. 8)

• Nennung der Inerimskoordinaoren

Der ausgeülle Anrag wird an die AG Regisrierung – KR Srukur gesand

Antragsbearbeitung und Zustimmungsverfahren zur Gründung

Die AG Regisrierung prü innerhalb von 2 Wochen nach Eingang den Anrag ormal (wurden die

georderen Angaben gemach?), au grobe Unsmmigkeien und au Versändlichkei.
Unklarheien klär die AG Regisrierung gemeinsam mi dem Anragseller.

Danach reich die AG Regisrierung den Anrag in alle KRs zur näheren Beraung und Absmmung.

Jeder KR enscheide dann mi seinen Migliedern und dem von ihm esgelegen
Absmmungsverahren innerhalb von 5 Wochen nach Eingang über dessen Zusmmung zur

Neugründung.

Zur Neugründung eines KRs müssen alle bisherigen KRs einsmmig zusmmen.

Eine Ablehnung muss mi einer Begründung erolgen, dami der Anragseller anhand der
konkreen hohen Widersände den Anrag überarbeien, bzw. in einen direken Dialog reen kann.

Die Absmmungsergebnisse der KRs werden im KR-Ra zusammengeragen und besprochen. Das

gemeinsam beschlossene Ergebnis wird dann dem Anragseller migeeil.

Vom Anragseingang bei den KRs bis zur ersen Anwor des KR-Raes an den Anragseller sind 10
Wochen nich zu überschreien.

Als ablehnende Gründe zulässig sind:

• eine Überschneidung des Augabengebiees mi dem eigenen Fachbereich.

• die Grundsäze zur Gründung von Koordinaonsräumen wurden nich beache. (siehe

2.2.1)

Abgelehne Anräge können jederzei nachgebesser werden.

Is der neue KR erolgreich gegründe, so gil im Weieren auch ür diesen das Regelwerk als
verbindliche allgemeine Ordnung. Alle weieren Reche und Pichen ergeben sich hieraus.
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2.2.4 Wirksamkeit und Legitimation

Während der KR mi seiner Arbei und mi den daraus resulerenden Angeboen soor wirksam

werden kann, brauch es ür besmme Augaben die Legimaon eines ofziellen Gremiums.

Hierür kann der Koordinaonsraum durch die Schließung von Rahmenvereinbarungen mi

gewählen Gremien oder durch Arbeisauräge Handlungs- und Enscheidungsbeugnisse erhalen

und dami ür den vereinbaren Zweck legimier werden.

2.2.5 Auflösung

Koordinaonsräume können sich selbs auösen, wenn ihre Migliederzahlen längerrisg uner

die Mindesanzahl an Miglieder zur KR Gründung äll und ¾ der smmberechgen KR-Miglieder

daür smmen. Hierzu sellen Sie einen ensprechenden Anrag an den KR-Ra.

Wenn ein KR nich in der Lage is, seine akuellen Augaben und Pichen zu erüllen, kann der KR-

Ra mi ¾ der Smmen der verbleibenden KRs Lösungen , bis hin zur Auösung des

ensprechenden KRs beschließen.

2.2.6 Rechte und Pflichten des KR

Pflichten

1. Koordinaonsräume sind innerhalb der Parei dieBasis selbstorganisiert. Sie sind jedoch im

Rahmen der Regelungen geschlossener Rahmenvereinbarungen rechenschaspichg.

2. Soern die Dauer nich in einer KR-spezischen Ordnung abweichend geregel is, wählen

die Miglieder eines KR mind. 2 KR-Koordinaoren ür 1 Jahr. Diese verreen den
Koordinaonsraum gegenüber Drien. Die Selle der Koordinaoren dar nur ür begrenze

Zei unbesez sein, Frisen zur Neubesezung können in der spezischen KR-Ordnung
geregel werden. Der maximale Zeirahmen hierür beräg 8 Wochen (inklusive

Ladungsrisen).

3. Die Koordinaoren kümmern sich um die Verwalung des KRs und deren AGs, uner
anderem um die olgenden Augaben:

4. Einberuung und Leiung von regelmäßigen Treen

5. Durchührung von KR-inernen Konsensierungen

6. Sichersellung des Inormaonsusses innerhalb des KR und nach außen

7. Planung des jeweiligen Gesambudges

8. Ersellung des Rechenschasberiches mi Unersüzung der AGs

9. Verreung des KR und, alls nög, der jeweiligen AGs in der Koordinaons-Konerenz

(KoKo) und gegenüber anderen KRs und deren AGs
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10. Opmieren der Kommunikaon anhand ormaler Krierien (Anliegenormulierung,

Prägnanz, Vermeidung von Redundanz, Redekulur, Redezeien, Sandards ür Newsleer
und sonsge Außenkommunikaon ec.)

11. Die Augaben eines KR-Koordinaors sind sehr zeinensiv. Deswegen und aus Gründen der

Vermeidung von Ineressenskoniken is eine Personalunion mi anderen Ämern nich zu
empehlen. Mögliche Ineressenkonike sind den Smmberechgen vor der Wahl

oenzulegen.

12. Ein Koordinaor kann sich durch andere KR-Miglieder unersüzen lassen und dazu
Koordinaosaugaben überragen. Deails regel die KR-Ordnung.

13. Es soll ein regelmäßiger Ausausch nich nur inern, sondern auch zu anderen KRs und

deren AGs satinden. Koordinaonsräume verpichen sich, dass ein oder mehrere
Verreer mindesens einmal im Mona an einer Koordinaonskonerenz aller KRs

eilnimm.

14. Öenliche Aussagen aus dem KR oder seinen AGs müssen nach den Regelungen ür

Veröenlichungen des KR Kommunikaon behandel werden und sich au konsensiere

Inhale, alls nich vorhanden au brei anerkanne Were der Parei beruen können.

15. Koordinaonsräume pegen eine Seie au der vereinbaren Inormaonsplatorm (akuell

dieBasis Wiki), in der sie mi Ansprechparner augeühr werden und hilreiche

Inormaonen oder Arbeisergebnisse der Parei-Öenlichkei präseneren.

16. Um neuen Migliedern die Orienerung zu erleichern, sellen die KRs auch die

Veröenlichung der akuellen Inormaonen zu ihren AGs sicher.

17. Weierührende Regelungen als die hier genannen erarbeie sich der KR in einer eigenen

„Ordnung“. Siehe Abschni 1.7 Spezische Ordnung des KR.

Rechte

1. Koordinaonsräume erhalen eine E-Mail-Adresse mi Ticke-Sysem nach dem Schema

<Name des KR>@diebasis-parei.de (Beispiel: srukur@diebasis-parei.de ).

2. Näher speziziere Reche zur eigensändigen Heraus- oder Weiergabe von Texen und

Inormaonen ür die Öenlichkeisarbei können in einer Rahmenvereinbarung

ergänzend zu 2.2.1 (3) geregel werden.

3. Ein KR kann bei Bedar ür seine AGs pareiweie Konsensierungen durchühren. Die genaue

Regelung wird uner Kapiel 4.3 Konsensierungen beschrieben.
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2.3 Arbeitsgemeinschaften (AGs)

2.3.1 Allgemeine Definition

Arbeisgemeinschaen im Sinne dieses Dokumenes arbeien an achspezischen Themen. Sie

ordnen sich in die ür ihr Themengebie geeigneen Koordinaonsräume ein und sollen nich in

Konkurrenz zueinander reen. Bei Themenüberschneidung zu schon vorhandenen AGs wird die

Bildung einer gemeinsamen AG empohlen, in der dann verschiedene Teams die unerschiedlichen

Lösungsansäze verolgen können.

Im weieren behandeln wir AGs in Koordinaonsräumen.

Für alle weieren wäre es wünschenswer das diese sich ebenalls regisrieren, um ein Mindesmaß

an Sichbarkei zu gewährleisen.

2.3.2 Aufgaben und Ziele der AGs

AGs nden sich in der Regel zusammen oder werden gegründe, um an besmmen

Augabensellungen zu arbeien. Diese müssen als „Augaben und Ziele“ klar ormulier werden

und im Zuge der Regisrierung durch die AG selbs au einem geeigneen Poral pareiwei

veröenlich werden.

2.3.3 Gründung, Registrierung, Bestätigung und Auflösung

Legitimation von AGs / (Re-)Registrierung

AGs schöpen ihre Legimaon aus den Kreisen, von denen sie anerkann sind. Dies können

Verbände der Parei sein oder auch andere Gruppierungen. Mi dem Beiri zu einem KR, dem sie

sich als zugehörig regisrieren, erweier sich diese Legimaon au den gesamen

Anerkennungsbereich des KR.

Exiseren AGs/Teams außerhalb von Koordinaonsräumen, so können diese mi dem in

genannen Regisrierungsverahren eine Einordnung in den geeigneen KR iniieren.

Gründung

Wenn eine vom KR esgelege Mindesanzahl von Migliedern (mind. 3) sich im Sinne der

Augabensellung einer organisaorischen/unkonellen Augabe widmen wollen, sich zur

konnuierlichen Miarbei verpichen, und es noch keine andere AG zu diesem Thema gib,

gründen sie eine neue AG. Die AG gib sich einen aussagekräigen und einmaligen Namen.

Gib es bei Anrag au Gründung bereis eine andere AG, welche hemasch nich ausreichend

dierenzierbar is, empehlen wir den Zusammenschluss der AGs.

Wenn der Name der zu gründenden AG eine hohe Ähnlichkei mi einer besehenden AG ha, so is
ein hinreichend dierenzierender Namen zu wählen.
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Registrierung / Re-Registrierung

AGs sind zwecks Vernezung und Sichbarkei angehalen, sich bei der AG Regisrierung miels des

dor verügbaren Formblaes anzumelden und die Angaben zweijährlich zu akualisieren oder

inhallich zu besägen.

Nach einer erolgen Regisrierung gg. Re-Regisrierung kann sich eine AG reiwillig einem KR

anschliessen und an den Rechen und Möglichkeien des Koordinaonsraums vollumänglich

eilhaben.

AGs, die nich einem Koordinaonsraum zugeordne sind, gelen ofziell ür den KR als „au

eigenen Wunsch unkoordinier“. AGs, die sich einem KR nich anschließen möchen, werden und

können von diesem nich bereu und koordinier werden. Sie werden im Weieren in diesem

Regelwerk nich berache.

Bei sriger KR-Zugehörigkei einer AG, enscheide der KR-Ra über das weiere Vorgehen.

Auflösung

Beende eine Arbeisgemeinscha ihre Tägkei, wird sie das dem zugehörigen Koordinaonsraum

rechzeig in geeigneer Weise durch ihre Sprecher mieilen und lös sich selbs au.

Gänzlich arbeisunähige AGs können auch per Beschluss durch die KR-Versammlung augelös

werden. Deails regel die spezische KR-Ordnung.

2.3.4 Rechte und Pflichten der AG

Pflichten einer AG

a) Organisation

AGs sind innerhalb eines Koordinaonsraumes selbsorganisier. Sie sind dem KR

gegenüber berichs- bzw. rechenschaspichg. b) Wahl der AG-Sprecher

Die Miglieder einer AG wählen aus ihren Reihen mind. 2 Sprecher als Verreer der AG. Die

dazu abzuhalende Personenwahl is mi einer Mindesris von 2 Wochen anzukündigen.

Die Kandidaen können sich bis zum Tag der Absmmung zur Wahl sellen.

Kann über mehr als 3 Wochen kein Sprecher seine Funkon ausüben, kann die AG ohne die

Einhalung von Laderisen durch einen Migliederenscheid eine kommissarische

Verreung ernennen.

Im Fall eines längerrisgen Ausalls eines Sprechers muss zeinah, späesens innerhalb

von 8 Wochen, eine Ersazwahl satinden.
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c) Aufgaben der Sprecher

Die Sprecher sind Ansprechparner nach aussen und kümmern sich um die Erüllung aller

Verpichungen, welche sich aus den mi anderen Gruppen vereinbaren Augaben bzw.

den geschlossenen Rahmenvereinbarungen ergeben.

Ein Sprecher kann einzelne Augaben anderen Migliedern der AG überragen.

d) Austausch der AGs untereinander

Es soll ein regelmäßiger Ausausch satinden. AGs verpichen sich, mindesens durch

einen Sprecher an den KR-Treen eilzunehmen.

e) Dokumentation / Veröffentlichung

Zur Sichersellung der Pareienwicklung, der Transparenz, der Übersich und der Förderung

von Schwarminelligenz sowie im Rahmen von Rechenschaspichen sind

Arbeisergebnisse, Beschlüsse und deren Enscheidungswege in Dokumenen eszuhalen.

Mi dem Ziel der Vereinheilichung soll die Ar der Dokumenaon in Zusammenarbei mi

den Koordinaonsräumen enwickel und konnuierlich opmier werden.

f) Maßnahmen bei Pflichtverletzungen

Sellen die Koordinaoren des KR es, dass die AG einer ihrer Pichen nich nachkomm,

kann sie innerhalb des KR den Saus „akv“ verlieren. Dies ri ein, wenn ...

• sie mehr als 3 Monae weniger als die Mindesanzahl an konnuierlich

arbeienden Migliedern haben

• sie länger als 8 Wochen keinen akven Sprecher haben

• eine Re-Regisrierung nich erolg

• erhebliche Versöße gegen dieses Regelwerk vorliegen

Die KR- Koordinaoren inormieren alle KR-Miglieder über das Inakvsezen der AG und

den dami einhergehenden zeiweisen Verlus von Rechen in geeigneer Form. Im Rahmen

dieser Benachrichgung muss der Mangel klar benann und der AG Gelegenhei gegeben

werden, ihn innerhalb einer Fris von 6 Wochen zu beseigen.

Während der Phase der Inakviä übernehmen bei Bedar die KR-Koordinaoren, oder von

diesen in Absprache benannen Miglieder kommissarisch die akuellen ansehenden

Pichen bis zu einem Enscheid über das weiere Vorgehen durch den KR.

Sausänderungen (kommissarische Verreung , Inakvierung, Auösung) werden der

gesamen Pareibasis ransparen über die jeweils akuelle Inormaonsplatorm

kommunizier.Gegen die Inakvierung kann die AG bei der KR-Beschwerdeselle (siehe

Abschni 2.7) Einspruch mi auschiebender Wirkung einlegen.
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Die AG kann wieder aueben, wenn die Gründe ür die Inakvierung beseig wurden.

Wird der Mangel nich risgerech behoben, enscheide die KR-Versammlung über das

weiere Vorgehen. (2.3.4 Auösung)

g) Kommunikation nach „außen“

Bei der Kommunikaon nach „außen“ unerliegen die AGs den Regeln des KR.

Rechte der AGs

a) Im KR regisriere AGs erhalen au der allgemeinen Inormaons-Platorm von dieBasis

einen eigenen Bereich, in dem sie ihre AG umassend darsellen können,

Konakmöglichkeien auühren und hilreiche Inormaonen oder Arbeisergebnisse den

Pareimigliedern und/oder der Öenlichkei uner Einhalung des Daenschuzes

präseneren.b)Regisriere AGs erhalen eine E-Mail-Adresse (evl. mi Anschluss an das

zenrale Ticke-Sysem) nach dem Schema <Name der AG>@<Maildomäne des Verbandes>

(Beispiel: presse@dieBasis-parei.de oder i@dieBasis-bayern.de).

c)Regisriere AGs düren die Ressourcen und Reche des KR im Rahmen der KR-Ordnung

nuzen, beispielsweise pareiweie Konsensierungen (siehe 4.3).

e)AGs düren Texe und Inormaonen ür die Öenlichkeisarbei direk mi dem KR

Kommunikaon absmmen, soern mi dem KR vereinbar.

2.4 Meinungsbilder, Abstimmungen und Entscheidugen

2.4.1 Durchführung

KR und AGs können Parei-inerne Absmmungen gemäß geschlossener Rahmenvereinbarungen

durchühren und Meinungsbilder einholen.

Enscheidungen im KR / in der AG werden basisdemokrasch geroen.Dazu werden alle im KR

ansehenden Enscheidungen ers vorgesell und besprochen, dann an einem Folgeermin zur

Absmmung gebrach.

Um den ineressieren und smmberechgen Migliedern Gelegenhei zu geben, an der

jeweiligen Absmmung eilzunehmen, sind die ansehenden Enscheidungen mi ausreichend

Vorlau als Tagesordnungspunk der Absmmungsversammlung auzuühren. Dazu müssen alle

Miglieder des jeweiligen Kreises risgerech eingeladen werden. Frisen regel der KR

eigenveranworlich. Fehl eine Regelung, gelen 7 Tage als vereinbar.
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Weiere Deails können in der KR-Ordnung geregel werden.

2.4.2 Notfall-Abstimmungen

Ein Noall lieg vor, wenn zur Abwendung eines akuen Schadens mi einer Noall-Absmmung

eine sehr zeinahe Enscheidung geroen werden muss.

Noall-Absmmungen können mi einer Noall-Fris (z.B. 1 Sunde) ad-hoc geroen werden,

dessen Ergebnis dann als schwebend wirksam gil. Alle KR- oder AG-Miglieder müssen zu dieser

Noall-Enscheidung eingeladen werden. Das Noall-Ergebnis der Absmmung muss soor an

diesen Kreis kommunizier werden. Ad-Hoc-Enscheidungen müssen in der nächsen regulären

Sizung besäg, korrigier oder verworen werden. Is eine Korrekur nich mehr möglich, so

sollen die Prozesse weier opmier werden. Ein Quorum dazu kann vom KR esgeleg werden.

2.4.3 Konsensierungen

Sreb eine AG eine pareiweie Konsensierung an, so is die Fragesellung zuers AG-inern zu

beschließen (Akklamaon möglich). Danach is diese au KR-Ebene per Konsensierung zu

besägen. Dazu werden alle Miglieder des Koordinaonsraumes risgerech

eingeladen.Absmmungsparameer

Nur Aussagen, die in ihrer mileren Gruppenbewerung signikan besser als die Nulllösung (die

Beibehalung des Saus Quo) bewere werden und ein vorab esgeleges inernes Quorum

(Anzahl der Absmmenden) und die vorher vereinbare Widersands- oder Zusmmungsquoe

erreichen, werden an die nächse Saon der Konsensierung weiergereich. Das bedeue, die

Zumubarkeisgrenze (die Bewerung der Nulllösung) ür den Schwarm dar nich unerschrien

werden.

Die olgenden Absmmungsparameer können dabei zur Anwendung kommen:

• Bewerung der Lösung signikan besser als die Nulllösung

• Einhalung eines esgelegen Quorums

• Vorab Vereinbarung der Schwellwere zur Zusmmung oder Ablehnung

2.4.4 Umgang mit hohen Widerständen

Hohe Widersände müssen gehör und behandel werden, um sie möglichs abzubauen und uner

Berücksichgung der vorgebrachen Aspeke weiere Lösungen zu nden. Ziel is es, einen breien

Konsens zu erreichen.
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Falls die KR-Ordnung die Parameer nich anders regel, gil:

Im ersen Absmmungs-Durchgang werden einzelne sehr hohe Widersände zwingend behandel,

wenn diese von mehr als 2 % der Teilnehmer angezeig werden. In weieren Durchgängen kann

eine Enscheidung gegen einzelne hohe Widersände, die schon gehör wurden, geroen werden.

Als Richwer gil ür einen zweien Durchlau und soern nich im Voreld andere Were vereinbar

wurden, eine Widersandsquoe von max. 25% bzw. ein Zusmmungsquoe von mindesens 75 %.

2.4.5 Einladungen und Fristen

Einladungen zu Neuwahlen und Absmmungen müssen mi relevanen Inormaonen binnen 7

Tagen an alle Miglieder versand werden. Der darin genanne Termin ür die Wahl/Absmmung

muss in einem Zeiraum von mindesens 7 Tagen bis maximal 14 Tagen liegen, gerechne ab dem

Tag der Versendung der Einladung.

2.5 Rederecht, Zugangsrechte, Stimmrecht, Sonderfälle
der Wahl

2.5.1 Rederecht

Alle Miglieder des KR/der AG haben gleiches Rederech. Bei Bedar sorg ein Moderaor ür

ausgewogene Redezeien.

2.5.2 Zugangsrechte

Zugangsberechgungen zu den Ressourcen des KR/der AG (z. B. Zugri au Server, Adminisraons-

oberächen) ür Miglieder werden schriweise und ach- bzw. hemenspezisch gewähr. Deails

regel der KR/die AG.

2.5.3 Stimmrecht

Miglieder von KRs/ AGs sind smmberechg und düren an allen KR- und AG-inernen

Absmmungen eilnehmen, wenn sie an mindesens 3 von 5 der lezen Versammlungen vor der

jeweiligen Absmmung anwesend waren. Diese Beschränkung kann durch Mehrheisbeschluss der

Absmmungseilnehmer allweise verkürz werden.
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2.5.4 Abwahl, Vorzeitige Neuwahl

Eine Abwahl gewähler KR- bzw. AG-Funkonsräger kann durch ein Quorum von mindesens

10%, jedoch mindesens 3 der in einer ordenlichen Versammlung anwesenden Smmberechgen

beanrag werden.

Wird der Anrag angenommen, wird zu Neuwahlen geladen gemäß Kapiel Einladungen und

Frisen. Die Abwahl is erolgreich, wenn mehr als 50% der anwesenden Smmberechgen daür

smmen.

2.6 Mitgliedschaft

2.6.1 Aufnahme

Jedes smmberechge dieBasis-Miglied ha das Rech in einem KR/einer AG seiner Wahl auge-

nommen zu werden. Mi der Aunahme gelen die in diesem Dokumen denieren Regeln, sowie

die Ordnung des KR.

2.6.2 Schutzmaßnahmen / Störungsmanagement

a) Beschluss von Ordnungsmaßnahmen

Versoßen Miglieder des KR/der AGs gegen diese Regelungen oder die KR-Ordnung, so

können in einer ordenlichen KR-Versammlung Ordnungsmaßnahmen gegen das Miglied

beschlossen werden.

Dem beroenen Miglied soll die Teilnahme ermöglich werden, um sich zu dem

Sachverhal äußern zu können. Es kann einmalig die Veragung von Diskussion und

Beschluss beanragen. Is das Miglied bei der Beschluss-Versammlung nich anwesend, wird

nach Sachlage ohne Anhörung enschieden. Für die Versammlung gelen die Regelungen aus

Kapiel 4.6 „Einladungen und Frisen“. Für den Beschluss von Ordnungsmaßnahmen wird

eine zwei Driel Mehrhei der anwesenden, smmberechgen Miglieder benög.

b) Dringliche Beschlüsse

Miglieder, die menschenverachende, rechswidrige, beleidigende (gem. §185 SGB) oder

gegen die Grundwere der Parei versoßende Äußerungen in Kommunikaonskanälen der

Parei ägen, können, soern nich über die Sazung geregel, vorübergehend mi

Ordnungsmaßnahmen beleg werden, beispielsweise mi Ausschluss von den

Kommunikaonskanälen. Der Beschluss dieser vorübergehenden Maßnahmen geschieh

durch mindesens zwei KR-Koordinaoren gemeinsam und gil nur bis zur nächsen
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ordenlichen KR-Versammlung. Vorübergehende Maßnahmen werden gemäß a) Beschluss

von Ordnungsmaßnahmen besäg oder augehoben.

c) Widerspruch zu Ordnungsmaßnahmen

Ein Widerspruch zur Koordinaorenenscheidung kann schrilich bei den Koordinaoren des

Koordinaonsraums eingereich werden. Diese können einen Ausschluss rückgängig

machen. Der Widerspruch wird zur Einladung ür die darüber enscheidende Absmmung

beigeüg oder baldmöglichs nachgereich.

2.6.3 Beendigung

a) Freiwillige Beendigung

Die Migliedscha im KR/in einer AG ende durch die in Texorm bei den Koordinaoren

eingegangene oder zu Prookoll gegebene Erklärung des Miglieds und wird mi der

Bekanngabe in der nächsen regulären Versammlung wirksam, wenn bis dahin keine

Rücknahme erolg.

b) Beendigung durch Ausschluss

Die Migliedscha kann ebenalls enden, wenn das Miglied erheblich gegen Regeln und

Ordnungen versöß. Ein solcher Ausschluss wird nach Einladung mi den in (4.6 Einladungen

und Frisen) genannen Frisen au einer regulären KR-Versammlung mi 75% der

anwesenden smmberechgen Miglieder diskuer und beschlossen.

2.7 Beschwerdeverfahren

Neben den sazungsgemäßen Koniklösungs-Möglichkeien (Mediaon, Schiedsgerich) soll es

eine niederschwelligere Insanz geben hinsichlich der Lösung von Koniken im Zusammenhang

mi der Miarbei in einer AG. Die KRs wählen jeweils zwei Beaurage ür eine KR-übergreiende

Beschwerdeselle. Diese Beauragen sind jährlich neu zu wählen oder zu besägen.

Per 2/3 Mehrhei kann die Beschwerdeselle Enscheidungen zu Ordnungsmaßnahmen (siehe 6.2)

innerhalb eines KRs aussezen bis zu einer Lösung des Konikes oder Enscheidung durch ein

Schiedsgerich.

Unbenommen der hier geroenen Regelungen können Vorgänge (z.B. aus 6.2, 6.3) an ein Schieds-

gerich übergeben werden.
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3. Anhang

3.1 Glossar / Begriffsklärungen

Nacholgende Denionen erläutern, wie die genannten Begrife bei der Erstellung dieses

Regelwerks verstanden wurden.

Arbeitsgemeinschaften (AGs)

sind operaves Zenrum der Arbei im Sinne des KR-Augabengebiees.

AGs können als Unergliederung Teams bilden, um an Teilaugaben zu arbeien. Sie können über

den Rahmen des KR (gemäß Rahmenvereinbarung) umassend und unmielbar wirkend arbeien.

Ausschuss

Außenkommunikaon:

Grundsäzliche Unerscheidung:

a) vom KRs zur Gesamparei

b) aus der Parei in die Öenlichkei

Außenkommunikaon kann eine Diensleisung einer AG eines KRs sein, auch ür polische AGs,

jedoch nur in den Fällen wenn diese AGs über andere Wege Legimaon zur Veröenlichung

erahren haben. Deails werden in Rahmenvereinbarungen geregel.

Außenkommunikaon is die Herausgabe von Inormaonen oder der Ausausch von Nachrichen

aus einem denieren Kreis hin zu dem Kreis nich Zugehörigen. Dabei kann die erlaube

Reichweie begrenz sein. Als Medien ür die Außenkommunikaon können Soziale Platormen,

Prinmedien, Newsleer und vieles mehr gelen.

Außenkommunikaon is die Herausgabe von Inormaonen oder der Ausausch von Nachrichen

aus einem denieren Kreis hin zu Personen oder Gruppen außerhalb dieses Kreises. Dabei kann

die erlaube Reichweie begrenz sein. Deails sind Punke in einer zu reenden

Rahmenvereinbarung. Als Medien ür die Außenkommunikaon können soziale Platormen,

Prinmedien, Newsleer und vieles mehr gelen.

Basisdemokratisch

Basisdemokrae is eine besondere Form der direken Demokrae.

Knotenpunkt

siehe Koordinaoren.
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Koordinationsräume (KRs)

sind ür ein Augaben-/Fachgebie als basisdemokrasch selbsregulierende organisaorische

Einhei zu versehen und arbeien (abweichend zu den AGs) nich inhallich. KRs sind

Verwalungsorgan und sellen den Rahmen ür umassend legimieres Arbeien der AGs im KR.

Koordinatoren

werden aus den AGs des KR heraus gewählt und kümmern sich um …

• die Verwalung der AG und gg. deren Teams

• geeignee Mehoden der Zusammenarbei

• die Durchührung von AG-inernen Konsensierungen

• die Sichersellung des Inormaonsusses innerhalb der AG und in Richung

des KR

• die Planung des AG-Budges mi den Migliedern der AG

• die Ersellung des Rechenschasberichs

• die Verreung der AG, alls gewünsch, in der Koordinaoren-Konerenz

(KoKo)

Koordinaoren können einzelne Augaben delegieren. (vgl. 4.1.)

Die gewählen Koordinaoren koordinieren ihre(n) KR/AG und verreen ihn/sie pareiinern und

nach außen. Koordinaoren können die Augabe der Verreung nach Außen allweise (nich

dauerha), an andere Miglieder des KRs/der AG delegieren. (Weieres uner 2.4.1 b)

Legitimation

Legimaon bedeue, von dem maßgeblichen Kreis von Migliedern beaurag und somi mi

Rechen ausgesae zu werden, um deniere Augaben und Ziele zu erreichen.

Rahmenvereinbarung

Ein Verrag zwischen KR und Bundesvorsand, (vorab legimier durch den erweieren BuVo). In

der Rahmenvereinbarung werden vereinach ausgedrück umassend Enscheidungen, Reche und

Pichen von Vorsand au die Basis verschoben.
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Sprecher

kommunizieren Ergebnisse aus AG oder KR nach außen und berichen über Inormaonen von

Außen nach innen. Ein sinnverwander Begri ür Sprecher is Knoenpunk.

Teams

siehe Arbeisgemeinschaen

Themengruppe

Personen die sich rei zusammennden, sich mi einem oder auch vielälgen Themen

beschäigen jedoch noch über keine ausgearbeiee Srukur verügen, oder diese nich möchen

und sich akuell keiner Sukur anschließen möchen. Organisaorisch sind Themengruppen im

Sinne dieses Regelwerkes wie Teams eingeordne.
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